
N i e d e r s c h r i f t  
 

über die Sitzung des Rates am Dienstag, dem 06. November 2007, im Stadtsaal des Haus der Insel. 
 
Beginn der nichtöffentlichen Sitzung: 17.30 Uhr  Beginn der öffentlichen Sitzung: 18.10 Uhr 
Ende der nichtöffentlichen Sitzung: 18.00 Uhr  Ende der öffentlichen Sitzung:    20.40 Uhr     
 
Anwesende Ratsmitglieder: Von der Verwaltung:    
RM Aldegarmann  AV Ulrichs 
RM Budde   StOI Uden 
RM Onnen, B.  StAR Karow  
RM Harms  Verw.- Ang. Müller für die Niederschrift 
BG Ennen   
BG Meyer   
RM Moroni   
RM Nüchter   
RM Onnen, J.  Entschuldigt fehlen: 
2. stv. BM/stv. RV Plavenieks  BM Salverius  
RM Pohl RV Bakker-Dinkla  
1. stv. BM Rass  
RM Stange ab TOP 16   Außerdem anwesend: 
RM Terfehr GF Loth, Staatsbad Norderney GmbH, ab  
BG Visser   TOP 8   
BG Vollmer  
RM Wehlage     
  

Tagesordnung 
 
Die Tagesordnungspunkte 1 -7 wurden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. 
 
8. Eröffnung der öffentlichen Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Be-

schlussfähigkeit sowie der Tagesordnung 
Stv. RV Plavenieks eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwesenheit und Be-
schlussfähigkeit fest. Es besteht Übereinstimmung, dass die Tagesordnungspunkte 13“Beteiligung an der Nor-
derneyer Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH“ und 19 „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. VE 45 
–Luciusstraße–“ abgesetzt werden.  

 
9. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Ratssitzung am 20.09.2007  

Die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung vom 20.09.2007 wird mit 2 Enthaltungen 
wegen Nichtteilnahme genehmigt.  

 
10. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Stadt  

AV Ulrichs informiert, dass Herr Bürgermeister Salverius aufgrund einer Erkrankung in den nächsten Monaten 
nicht im Dienst sein wird. Daher werde der Bericht des Bürgermeisters heute von ihm gehalten. Der Bericht ist 
der Niederschrift als Anlage beigefügt.  
RM Moroni merkt an, dass innerhalb der vorhandenen Erhaltungssatzungen der Zweitwohnungsbau durch 
Nutzungsbeschränkungen reduziert werden könne. Leider seien diese nicht angewandt worden. Die Verträge 
zum Fünf-Sterne-Hotel seien schlampig ausgearbeitet worden. Die Verantwortlichen hätten zurücktreten sol-
len. Frau Keuthen halte er für sehr kompetent.  
AV Ulrichs führt aus, dass man zu diesen Ausführungen viel erwidern könnte. Es handele sich hier um die per-
sönliche Auffassung von RM Moroni.  

 
11. Abberufung des stellvertretenden Aufsichtsratsmitgliedes Hayo F. Moroni aus dem Aufsichtsrat der Staatsbad 

Norderney GmbH 
AV Ulrichs merkt an, dass der in der Beschlussvorlage angegebene § 111 NGO ersetzt werden müsse durch § 
51 NGO. 
RM Moroni gibt eine persönliche Erklärung ab. Er stellt klar, dass er die Rechtsgrundlagen in der Beschluss-
vorlage für Makulatur halte. Es werde eine gerichtliche Überprüfung geben. Er stellt fest, dass er Herrn Loth 
nicht beleidigt habe. Seine Aussagen würden sich im Rahmen der Meinungsfreiheit bewegen.  
Der Rat der Stadt Norderney beschließt mit 11 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung das 
Ratsmitglied Hayo F. Moroni auf Empfehlungsbeschluss des Aufsichtsrates der Staatsbad Norderney 
GmbH als stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied abzuberufen.  
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12. Bestimmung eines neuen stellvertretenden Aufsichtsratsmitgliedes für den Aufsichtsrat der Staatsbad Norder-
ney GmbH 
Die Gruppe FWN/Budde zweifelt die Rechtmäßigkeit der Abberufung des stellvertretenden Aufsichtsratsmit-
gliedes Moroni an und reicht daher keinen Vorschlag ein.  
 

13. Beteiligung an der Norderneyer Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH 
Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.  
 

14. Gesellschafterwechsel in der Norderneyer Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH zum 01.01.2008 
Der Rat der Stadt Norderney fasst mit 1 Enthaltung folgenden Beschluss: 

− Die Stadt Norderney beteiligt sich ab 01.01.2008 anstelle der SBN-Servicegesellschaft 
mbH 50 % an der Norderneyer Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH. 

− Mit dem 31.12.2007 scheidet der Geschäftsführer Wilhelm Loth aus. Der NPG wird 
vorgeschlagen, Herrn Frank Ulrichs ab dem 01.01.2008 zum Geschäftsführer zu bestel-
len.  
AV Ulrichs nimmt an der Beratung nicht teil.  

− Die Stammeinlage in Höhe von 25.000 € wird der SBN-Servicegesellschaft mbH von der 
Stadt Norderney erstattet.   
 

15. Beteiligung des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat der Staatsbad Norderney GmbH 
Der Rat der Stadt Norderney beschließt einstimmig, dass im Aufsichtsrat der Staatsbad Norderney wei-
terhin ein Vertreter bzw. eine Vertreterin des Landes Niedersachsen mit Stimmberechtigung vertreten 
sein soll. 
 

16. Kurbeitragssatzung 
Der Antrag von RM Moroni, über das Thema insgesamt nochmals in einem anderen Ausschuss zu beraten, 
wird mit 1 Ja-Stimme, 1 Enthaltung und 15 Nein-Stimmen abgelehnt.  
RM Wehlage beantragt, dass über die Höhe Beiträge, die Saisonzeiten und die Kalkulation beschlossen wird. 
Über die Satzung könne noch in einer weiteren Satzung beraten werden.  
Der Rat der Stadt Norderney fasst mit 14 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung folgender Beschluss: 
Die Kurbeitragskalkulation 2008 wird auf der Grundlage der vorgelegten Kalkulation mit den daraus 
resultierenden neuen Kurbeitragssätzen und Saisonzeiten beschlossen. § 4 der Kurbeitragssatzung er-
hält daher folgende Fassung:   
 § 4 

Beitragsmaßstab und -satz 

(1) Der Kurbeitrag bemisst sich nach der Anzahl der Aufenthaltstage, differenziert nach Saisonzeiten (Abs. 2) 
und nach Erwachsenen (Personen ab 18 Jahren) bzw. Jugendlichen (Personen ab 14 bis einschließlich 17 Jah-
ren). Der Tag der Ankunft und der Tag der Abreise gelten als ein Tag. Auf Antrag des Kurbeitragspflichtigen ist 
der Kurbeitrag unabhängig von der tatsächlichen Aufenthaltsdauer und -zeit pauschal auf 28 Hauptsaison-
Tagessätze (Jahreskurbeitrag) zu bemessen; damit ist der Vorteil aus der Möglichkeit zur Benutzung der Frem-
denverkehrseinrichtungen für das ganze Kalenderjahr abgegolten.   
(2) Als Saisonzeiten (Abs. 1 Satz 1) werden unterschieden:  

- Hauptsaison (15.03.-14.11.) und 
- Nebensaison (15.11.-14.03.). 

(3) Die Kurbeitragssätze werden wie folgt gestaffelt:  

 Hauptsaison  Nebensaison 
Übernachtungsaufenthalt:    
Erwachsene (ab 18 Jahre) 3,00 €  1,50 € 
Jugendliche (14 bis einschließlich 17 Jahre) 1,50 €  0,70 € 
Tagesaufenthalt:  
Erwachsene und Jugendliche (14 - 17 Jahre) 1,80 €  0,90 € 
    

(4) Bei einer Familie werden höchstens vier Personen der Berechnung des Kurbeitrages zugrunde gelegt. 
Als Personen einer Familie im Sinne dieser Satzung gelten die Ehegatten, die ihrem Haushalt angehören-
den Kinder bis einschließlich 17 Jahren sowie die ständig in der Familie lebenden Verwandten ohne eige-
nes Einkommen. Soweit sich Kinder ab 18 bis einschließlich 26 Jahren ohne Einkommen in Ausbildung 
befinden, werden sie der Familie zugerechnet. Diese Kinder werden wie Erwachsene zum Kurbeitrag he-
rangezogen. Der Nachweis der Zugehörigkeit zu den vorgenannten Personengruppen obliegt dem Kurbei-
tragspflichtigen. Wird die maximale Anzahl der Beitragspflichtigen einer Familie gemäß diesem Absatz 
überschritten, sind jeweils die jüngsten Familienmitglieder zu befreien.“ 
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RM Moroni stellt den folgenden Änderungsantrag zu § 3 Abs. 2. Verwandte, Lebenspartner und Besucher von Einwoh-
nern, die im Erhebungsgebiet ihre Hauptwohnung als tatsächlichen Schwerpunkt der Lebensbeziehungen haben, werden 
von der Kurbeitragspflicht befreit, wenn sie ohne Entgelt oder Kostenerstattung in die häusliche Gemeinschaft aufge-
nommen werden. Die Voraussetzungen für die Befreiung sind dabei von dem Berechtigten nachzuweisen.  
StOI Uden erklärt dazu, dass die Kontrolle der Angaben sehr schwierig sein wird.  
RM Wehlage erläutert den Antrag von Bündnis90/Die Grünen. Es werde darin vorgeschlagen, dass jeder Haushalt die 
Möglichkeit einer Freischaltung von 30 Übernachtungen/Jahr für Personen erhält, die ohne Kostenerstattung im eigenen 
Haushalt.  
Dem Antrag von 1. stv. BM Rass, die Beschlussfassung über die Kurbeitragssatzung zu vertagen wird mit 13 Ja-
Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung zugestimmt.   
 
17. Bebauungsplan Nr. 34 „Marienstraße“, Änderung Nr. 5 

a) Beratung und Beschlussfassung über die während der öffentlichen Auslegung und Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen  

b) Satzungsbeschluss 
Der Rat der Stadt Norderney fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

a) Die während der Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 34 „Marienstraße“, Änderung 
Nr. 5 vorgebrachten Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Die öffentlichen und 
privaten Belange werden gem. § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch (BauGB) untereinander und gegenein-
ander abgewogen. Die Zusammenstellung (Anlage) ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

b) Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), des § 56 der Niedersächsischen Bauordnung in der Fassung 
vom 10.02.2003 (Nds. GVBl. S. 89) und des § 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der 
Fassung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473) – alle Bestimmungen in der derzeit gültigen Fas-
sung – wird der Bebauungsplan Nr. 34 „Marienstraße“, Änderung Nr. 5 mit der dazugehörigen 
Begründung vom Rat der Stadt Norderney als Satzung beschlossen.  
 

18. Bebauungsplan Nr. 38 „Adolfsreihe“, Änderung Nr. 1 
a) Beratung und Beschlussfassung über die während der öffentlichen Auslegung und Beteiligung der 

Behörden und Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen  
b) Satzungsbeschluss  

Der Rat der Stadt Norderney fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
a) Die während der Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 38 „Adolfsreihe“, Änderung Nr. 1 

vorgebrachten Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Die öffentlichen und privaten 
Belange werden gem. § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch (BauGB) untereinander und gegeneinander ab-
gewogen. Die Zusammenstellung (Anlage) ist Bestandteil dieses Beschlusses.  

b) Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. S. 2414) und des § 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der 
Fassung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473) – alle Bestimmungen in der derzeit gültigen Fas-
sung  - wird der Bebauungsplan Nr. 38 „Adolfsreihe“, Änderung Nr. 1 mit der dazugehörigen 
Begründung vom Rat der Stadt Norderney als Satzung beschlossen.  
 
Der Bebauungsplan besteht aus der Ergänzung der textlichen Festsetzungen sowie der dazuge-
hörigen Begründung.  
 

19. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. VE 45 „Luciusstraße“ 
a) Beratung und Beschlussfassung über die während der öffentlichen Auslegung und Beteiligung der 

Behörden und Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen  
b) Satzungsbeschluss 

Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.  
 

20. Nutzung der Appartements im Badehaus 
AV Ulrichs gibt einen Überblick über die eingegangenen Bewerbungen.  Im Ergebnis würde die Staatsbad 
Norderney GmbH beim Zuschlag an den günstigsten Bieter einen Verlust von 48.000 €/Jahr machen.  
RM Budde fragt, warum es bei einem Bewerber sehr lange gedauert habe bis diesem Unterlagen und Zahlen 
übersandt wurden. KD Loth erklärt, dass dieser Bewerber informiert wurde und auch mit den anderen Angebo-
ten berücksichtigt wurde.  
BG Vollmer plädiert dafür, die Verpachtung an den höchstbietenden Bewerber zu vergeben. RM Nüchter ver-
tritt die Auffassung, dass hier mit Steuergeldern der Privatwirtschaft Konkurrenz gemacht werde.  
Der Rat der Stadt Norderney empfiehlt mit 9 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen der Ge-
sellschafterversammlung der Staatsbad Norderney GmbH, eine weitere Bewirtschaftung der Apparte-
ments im Badehaus durch die Staatsbad Norderney GmbH zu genehmigen. 
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21. Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben  
Der folgenden überplanmäßigen Ausgabe wird einstimmig zugestimmt: 
VW 630.513 (Straßenschilder/Markierungen) in Höhe von 10.848,47 € 
Deckung: Mehreinnahme bei VW 90.003 (Gewerbesteuer) 
Der folgenden überplanmäßigen Ausgabe wird mit 13 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 
zugestimmt: 
VM 790.940 (Vorplanung Kabeltrasse Norderney) in Höhe von 52.500 €  
Deckung: Minderausgabe bei VM 68.932 (Erwerb von Grundstücken) 
 
Den folgenden überplanmäßigen Ausgaben wird mit 1 Enthaltung zugestimmt: 
VW 90.810 (Gewerbesteuerumlage) in Höhe von 75.510 € 
Deckung: Mehreinnahme bei VW 90.003 (Gewerbesteuereinnahmen)  
Der folgenden überplanmäßigen Ausgabe wird mit 15 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt: 
VW 06.52 (EDV-Betriebskosten) in Höhe von 14.000 € 
Deckung: Minderausgabe bei VW 02.414 ff. (Deckungskreis 1 – Personalkosten) 
Der folgenden überplanmäßigen Ausgaben wird mit 1 Enthaltung zugestimmt: 
VM 210.956 (Brandmelde- und Klingelanlage Grundschule) in Höhe von 13.600 € 
Deckung: Minderausgabe bei VM 68.932 (Erwerb von Grundstücken)  
Den folgenden überplanmäßigen Ausgaben wird einstimmig zugestimmt: 
VW 464.718 (Zuschuss zur Unterhaltung d. Ev.-luth. Kindergarten) in Höhe von 16.000 € 
Deckung: Mehreinnahme bei VW 464.172 (Zuschuss des Landkreises) 
VW 464.7182 (Zuschuss an Kükennest) in Höhe von weiteren 1.800 € (insgesamt 4.500 €) 
Deckung: 464.172 (Zuschuss des Landkreises) 
 

22. Kenntnisnahme von einer Eilentscheidung 
RM Ennen kritisiert, dass die seit längerer Zeit geplante Anschaffung in dieser Größenordnung jetzt einfach 
ohne weitere Information in die Wege geleitet werde. 1. stv. BM Rass erwidert, dass die Anschaffung des 
Fahrzeuges grundsätzlich klar gewesen sei. Wenn man dann gleichzeitig Geld sparen könne, alle rechtlichen 
Vorgaben erfüllt seien und auch die Feuerwehr damit einverstanden sei, sei es für sie keine Frage gewesen, 
diese Eilentscheidung zu unterschreiben.  
Von der folgenden Eilentscheidung wird Kenntnis genommen: 
Beschaffung eines (H)LF 20/16 Vorführfahrzeuges auf Fahrgestell MB 1329 AF Atego von der Firma 
Rosenbauer Feuerwehrtechnik GmbH im Wege der freihändigen Vergabe in Höhe zum Preis von 
214.075,05 € brutto. 
 

23. Mitteilungen der Verwaltung  
Keine 
 

24. Anträge und Anfragen  
a) 1. stv. BM Rass informiert über den Beschluss der Stadt Norderney, künftig Naturstrom zu beziehen. 

Diesem Schritt sollten sich möglichst viele Norderneyer anschließen.   
b) 1. stv. BM Rass vertritt die Auffassung, dass die SPD, die CDU die Gruppe FWN/Budde die Ansied-

lung der Verwaltungen im Kurhaus verhindern würden. BG Visser erwidert, dass man nach Refinan-
zierungsmöglichkeiten suchen müsse. Er habe lediglich angeregt, mit dem derzeitigen Hotelplaner 
hinsichtlich der Raumnutzungen zu sprechen, damit später nicht etwas bereut wird. AV Ulrichs weist 
darauf hin, dass die derzeitigen Planungen durch den Aufsichtsrat der SBN und den Verwaltungsaus-
schuss vorgegeben sind. Grundsätzlich neue Planungen seien zeitlich nicht mehr zu schaffen. 
RM Moroni meint, dass man z. B. auch das Stadtarchiv im Kurhaus unterbringen könnte. AV Ulrichs 
erklärt, dass der Bürgermeister gerade den Baubereich am Kurplatz zentralisieren wollte. Es fehle nur 
der Beschluss zum Umzug der WBN. 1. stv. BM Rass hält es für unverständlich, dass die beiden Auf-
sichtsräte hier unterschiedliche Beschlüsse fassen. RM Moroni meint, dass keine Nachweise für Syn-
ergieeffekte vorhanden seien. AV Ulrichs widerspricht dem. Diese Nachweise seien zum Anfang der 
Legislaturperiode vorgelegt worden. Im Übrigen werde es die Leerstände dann im Bazargebäude ge-
ben und nicht im Conversationsgebäude. RM Terfehr äußert die Meinung, dass man sich zur Thematik 
zusammensetzen müsse. BG Ennen meint, dass es klare Beschlüsse gebe. Die Beschlüsse seien je-
weils aus Sicht der Aufsichtsräte völlig richtig gefallen. RM Wehlage merkt an, dass die Tenkhoff 
Properties GmbH keine Änderungswünsche geäußert habe. BG Ennen meint, dass dazu eine gemein-
same Sitzung der Gesellschafterversammlungen der WBN und des Staatsbades stattfinden müsse.  
 

25. Einwohnerfragestunde 
a) Herr Luttmann fragt nach den Beträgen für die Kurbeitragserhöhung und nach den Saisonzeiten. StOI 

Uden erläutert, dass in der Hauptsaison die Erwachsenenbeträge 3,- € und Nebensaison 1,50 € betra-
gen. Für Jugendliche werde die Hälfte berechnet. Die Hauptsaison laufe von 15.03.07 bis 14.11.2007. 
Die Hauptsaison über Weihnachten entfalle zukünftig. 
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b) Herr Saathoff erklärt, dass durch die Erhöhung des Kurbeitrages der Fremdenverkehr mit rd. 20 % 
Mehrkosten belastet werde. Im Übrigen würden 10 % des Kurbeitrages aus Steuermitteln getragen. Er 
bittet darum, dieses aufzuführen bei der Haushaltsaufstellung.  

c) Herr Jentsch fragt, wer den Gewinn für den Verkauf des Altenheimes einstreicht. AV Ulrichs antwor-
tet, dass Frau Keuthen die gesamte APA übernommen habe. Dadurch sei sie in den zwischen der Stadt 
Norderney und Herrn Rauwolf geschlossenen Erbbaurechtsvertrag eingestiegen.  

d) Herr Jentsch fragt RM Aldegarmann, ob er von der Entscheidung von Herrn Ewen, ein Mahnschrei-
ben über 500.000 € an Herrn Dr. Jensen zurückzuhalten, Kenntnis hatte. RM Aldegarmann antwortet, 
dass er von diesem Mahnschreiben nichts wisse. 

e) Herr Saathoff merkt an, dass in der Bevölkerung für den Ankauf des Altenheimes hohe Beträge im 
Umlauf sind. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass hier auf Kosten der Altenheimbewohner die 
Marktwirtschaft eingesetzt werde. 

f) Herr Künzer wirft ein, ob die Aussage von RM Moroni bei TOP 11 nicht heißen müsse, dass der An-
trag nach seiner Rechtsauffassung rechtswidrig sei. 

g) Herr Künzer bittet, dass die öffentlichen Uhren überall auf Winterzeit gestellt werden. 
h) Herr Saathoff fragt, ob es jetzt eine neue gültige Satzung gibt. StOI Uden erwidert, dass die alte Sat-

zung noch in Kraft sei. Heute seien lediglich Teile der neuen Satzung beschlossen worden.  
i) Herr Saathoff erklärt, dass ihm im Bericht des Rechungsprüfungsamtes aufgefallen sei, dass insgesamt 

Leistungen in Höhe von 73.000 € für Fondswerbungskosten von der Fünf-Sterne-Hotel-
Betriebsgesellschaft nicht bezahlt wurden. Das Beitreibungsverfahren sei erfolglos geblieben. Weiter-
hin gab es zwei Empfänge mit Kosten in Höhe von 74.000 €. Dafür hätte eine überplanmäßige Ausga-
be beantragt werden müssen. Der Bürger müsse letztlich die Kosten übernehmen. Das sei Sponsoring. 
StAR Karow antwortet, dass die Aufwendungen nicht bei der Stadt Norderney entstanden sind. KD 
Loth erläutert, dass es sich nicht um Sponsoring handele, weil diese Leistungen in Rechnung gestellt 
wurden. Man sei nicht glücklich über diese Außenstände. Aber es gebe auch andere, die beim Fonds 
Außenstände hätten.  
RM Wehlage ergänzt, dass man aus diesen Gründen dem ehemaligen Bürgermeister Aldegarmann 
keine Entlastung erteilt habe für die Punkte, die das Fünf-Sterne-Hotel betreffen. Das sei bereits be-
handelt worden. RM Aldegarmann betont, dass ihm hier etwas untergeschoben werde, was er nicht 
zur Kenntnis nehmen musste, weil es sich um laufende Geschäfte der Staatsbad Norderney GmbH 
handele. 
 

26. Schließung der öffentlichen Sitzung 
Stv. RV Plavenieks schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 

   
            (Ulrichs)   (Plavenieks) 

 Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters                   Stv. Ratsvorsitzende 
 
 
 

      (Müller)      
 Protokollführerin  
 
 






